
Kanton: Politische Gemeinde:

Eidgenössisches R E F E R E N D U M

gegen das Zeitgesetz vom 24. Juni 1977

Die unte?;'zeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger ver

langen, gas tütst auf Art.89 der Bundesverfassung und gemäss Bundesgesetz vom 

17. Juni 1874 betreffend Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bundesbe
schlüsse ,dass das Zeitgesetz vom. 24. Juni 1977 der Volksabstimmung 

unterbreitet werde.

Auf diesem Bogen können nur Stimmberechtigte unterzeichnen,die in obenge
nannter politischer Gemeinde r/hhnen.Der Bürger,welcher das Begehren unter
stützen will,hat dasselbe eigenhändig zu unterzeichnen.Wer eine andere Unter
schrift als die seinige beisetzt,macht sich strafbar(Art.282 Strafgesetzbuch)
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Die Unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiemit,dass die obigen Unter
zeichner des Referendums in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt 
sind und ihre politischen Rechte in hiesiger Gemeinde ausüben.

Datum:
Die zur Beglaubigung zuständige Amtsperson:
(eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigen
schaft)

Die Liste ist vollständig oder teilweise ausgefüllt - zurückzusenden bis spät
estens Io. Sentember 1977 an Rudolf Wettstein.Rickenbach,8636 Wald,der für
die Bescheinigung der Unterschriften besorgt sein wxrd. 

Ablauf der Referendumsfrist: 3. Oktober 1977

Ort:
(Stempel)


